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Penell GmbH: Jetzt geht´s los – Gelder eingeklagt 

 
Der Stillstand ist beendet. Die Chance auf Schadenersatz durch das Einreichen von Klagen wird 
nunmehr umgesetzt. Der bisherige Stillstand im Insolvenzverfahren wird damit endlich beendet.  
 
Ab sofort werden die Verantwortlichen für die Misere der Penell GmbH zur Verantwortung 
gezogen. Denn nachdem sich weder im Insolvenzverfahren noch außergerichtlich jemand auf die 
Anleger zubewegt, erscheint die Klage die einzig realistische Chance, das angelegte Geld zurück 
zu bekommen. Die Kanzlei Göddecke steht mit ihrer jahrelangen Erfahrung zur Durchsetzung Ihrer 
Rechte bereit.  
 
Potentielle Klagegegner sind  
 

 die TPW GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

 Herr Kurt Penell 

 MSW GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

 Volksbank Moldau eG  
 
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Ihre persönliche Chance nutzen wollen, Ihr Geld zurück zu 
erlangen. 
 
Stellungnahme der Kanzlei Göddecke Rechtsanwälte 
 
Nutzen Sie Ihre Chance auf Schadensersatz und kostenlose Beratung durch unsere Kanzlei. 
Aufgrund jahrelanger Erfahrungen bezüglich Anleihen und im Bank- und Kapitalrechtssektor 
können wir Sie optimal vertreten und das für Sie bestmögliche Ergebnis herausholen.  
 
Quelle: eigener Bericht 

 
11. September 2015 (Rechtsanwalt Ralf Koch/ Tel. 02241/1733-25) 

 
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


